
 
 
 
 
Betriebssportverband Hamburg e.V. 
 
 

A U F N A H M E  –  A N T R A G  
 

 
In der Firma  haben sich sportfreudige 

Betriebsangehörige zu einer Sportgemeinschaft zusammengeschlossen, für die hiermit unter  

dem Namen   

 Betriebssportgemeinschaft  

die Aufnahme in den    

 Betriebssportverband Hamburg e.V.  

mit Wirkung vom  beantragt wird.
    

Mit der Stellung des Antrages erklärt der Antragsteller die Satzung des Verbandes als für sich 
verbindlich. 

 

Dieser Antrag wird mit Genehmigung der Geschäfts- bzw. der Betriebsleitung gestellt. 
   

 
 

Betriebssportgemeinschaft 

    
   

1. Vorsitzende(r)   2. Vorsitzende(r) 
    

   

(Name in Druckschrift)   (Name in Druckschrift) 
    
    
Hamburg, den   
    
    
    
Vom Verband auszufüllen:   
    
 BSG-Nr.   

1. Genehmigt auf der Vorstandssitzung am:  
2. EDV aufgenommen am:   
3. Zeitungsliste aufgenommen am:  
4. Beitragsrechnung erstellt am:   
5. Aufnahmeschreiben abgesandt am:   
 



 
Anlage zum Aufnahme-Antrag 

 
 
 

1.  BSG- Konto- Nr.:  (wird vom Verband vergeben) 

2.  BSG- Kurzbezeichnung  

3.  BSG-Name   

4.  z. Hd.  

5.  Straße  

6.  Postleitzahl / Ort        

7.  Ortsteil- Nr.:      

8.  Beginn der Mitgliedschaft          

9.  Betrieb-Name  

10.  Rechnungsanschrift  

 (falls abweichend von oben)  

11.  Branchenschlüssel    

12.  Versicherung   Tarif  

13.  Sportarten             

              

14.  Vorsitzende(r)  

15.  Telefon              

16.  Telefax             

17.  E-Mail              

18.  Zeitungsbezieher Ja  Nein   

19.  Anzahl Zeitungen   
    

, den    
    Unterschrift des Vorsitzenden oder 

ihres/ seines Vertreters 
 
Branchenschlüssel :   
1 = Industrie  5 = Banken 
2 = Handwerk  6 = Versicherungen 
3 = Großhandel  7 = Behörden 
4 = Einzel- und Versandhandel  8 = Sonstige 

 



Betriebssportverband Hamburg e.V. 
 
 
 
 
 
 
 

Beitragsregelung (Stand 2009) 
 
 

 

Auf Grund des Beschlusses des Außerordentlichen Verbandstages vom 10.07.2008 
haben die dem Verband angeschlossenen Betriebssportgemeinschaften den nachste-
hend aufgeführten Grundbeitrag / Mitglieds- sowie Passbeitrag zu zahlen: 
 
 
 
1. Grundbeitrag für jede BSG / Monat     12,00 EUR 
 
 
 
2. Mitgliedsbeitrag für jedes Mitglied / Monat    00,05 EUR 
 
 
 
3.  Passbeitrag / Monat (bis zum 200. Pass)   00,70 EUR 
     (vom 201. bis zum 500. Pass)  00,45 EUR 
     (ab dem 501. Pass)   00,40 EUR 
 
 
 
4. Sonstige Beiträge 

kann der Vorstand für Verbandsveranstaltungen sowie für die Benutzung von 
Verbandsanlagen festsetzen. 

 
 
 
 
 
Für BSGen, die eine Versicherung mit dem Gerling-Konzern abschließen ! 
 
5. Tarife des Gerling-Konzerns / Sporthaftpflichtversicherung 
 
 Tarif 3 / pro Mitglied im Jahr incl. Versicherungssteuer 19 %   2,71 EUR 
 Tarif 5 / pro Mitglied im Jahr incl. Versicherungssteuer 19 %   5,21 EUR 


